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1 Autlrog

Diese Vereinborung regelt die Beziehung zwischen der Gemeinde Wongen-Brültisellen ols
Auftroggeberin und der Werke Wongen-Brüttisellen (wwb) ols Auftrognehmerin.
Die Auftroggeberin übertrögt mit dieser Vereinborung die Erstellung, den Betrieb, den Unter-
holt und die Kontrolle sömtlicher Strossenbeleuchtungen im Ortsteil Brütlisellen der Auftrog-
nehmerin.

ln der Vereinborung werden die Ziele. Aufgoben und Leistungen der beiden Porteien gere-
gelt die gegenseitigen Pflichten und die Entschödigung der wwb durch die Gemeinde Won-
gen-Brüttisellen festgelegt.

2 EigenlumsverhöltnisseundGrundlogen

Noch $ 3 lit. g Strossengesetz vom 22. September l98l sind Beleuchtungsonlogen Bestondteil
der Strossen. Für Gemeindestrossen stehen sie im Eigentum der Gemeinde Wongen-Brüttísel-
len, für Stootssirossen befinden sie sich im Eigentum des Kontons Zürich.

Es findet dos Beleuchtungsreglement des Konlons Zürich vom ì8. November 201 ó Anwen-
dung, soweit die PorÌeien für Gemeindestrossen in diesem Vertrog keine ondersloutenden
Vereinborungen getroffen hoben.

3 Leistungen

Die wwb betreiben und unierholten die öffentliche Beleuchtung im Ortsteil Brültisellen noch
den gesefzlichen Vorschriften (insb. Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverord-
nung) vom 30. Möz ì994 und Verordnung über Storkstromonlogen (Storkstromverordnung)
vom 30. Möz 1994). Besondere Anlogen wie z.B. Wegweiser, Reklometofeln, Leuchtschilder,
Leuchtposten oder ondere Anlogen, die on der Beleuchtungsinstollotion der öffenilichen Be-
leuchtung ongeschlossen sind und nicht zur Ausleuchtung der Strossen und Plötze dienen,
sind ousgeschlossen. Die wwb erbringen die Dienslleislung ousschliesslich bei Lichtpunkten,
die sich im Eigentum der Gemeinde Wongen-Brüttisellen befinden oder sie im Auftrog Drilter
(2.8. Konton Zürich) bewirtschofiet.

Der Unterholt umfosst dos Reporieren oder Auswechseln defekter Leuchtmittel und elektroni-
scher oder elektromechonischer Komponenten (Vorschollgeröt, Sicherungselement, Dimmer
usw.) om Lichtpunkt, welche nicht durch Dritte beschödigT wurden.

Die wwb plonen und führen on der öffentlichen Beleuchtung (Lichtpunkte inkl. Beleuchtungs-
instollotion) die gesetzlích vorgeschriebenen Kontrollen durch (Verordnung ûber elektrische
Leitungen (Leitungsverordnung) vom 30. Möz 1994 und Verordnung über Storkstromonlogen
(Slorkstromverordnung) vom 30. Möz 1994). Sie erstellen, pflegen und orchivieren die Doku-
menfotion gemöss den einschlögigen Vorschriften. Die Anlogedokumentotion muss mindes-
tens die Werkleitungsplöne, Konformitötserklörungen der Leuchten, Aufschriften der Kondelo-
ber noch Norm SN 60-598-2-3, Windlostberechnungen, Berichte über die ousgeführten Kon-
trollen sowie die lnstondstellungsweisungen umfossen. Die Kontrollberichte sind von der Auf-
trognehmerin gemöss Art. l9 Abs. 2 Storkstromverordnung mindestens zwei Kontrollperioden
long zuhonden des Eidgenössischen StorksTrominspektorots (ESTI) oufzubewohren.

Der Bou neuer Strossenbeleuchtungen wird von der Auftrognehmerin in Absproche mit der
Auftroggeberin ousgeführt. Die Erneuerung umfosst den Austousch und Ersotz von Kompo-
nenten der öffentlichen Beleuchtung.

Für die Reporotur und die Behondlung von Schöden durch bekonnte oder unbekonnte Ver-
ursocher Übernehmen die wwb die Abwicklung der Schodensfölle. Die Gemeinde Wongen-
Brüllisellen entscheidet, wie die Schöden durch Dritte behondelt werden.
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Die wwb führen die Kontrollen der Beleuchtungsonlogen noch Art. lB Storkstromverordnung
mindestens olle fünf Johre oder kontinuierlich mit dem Lompenwechsel durch. Dobeiwerden
insbesondere der Zustond der Anlogen, die doron ongeschlossenen elektrischen Einrichtun-
gen. die Unterteilung, Anordnung und Kuzschlussfestigkeit, die Einslellung und Wirksomkeit
der Schutzeinrichtungen. sicherheitsmindernde Verönderungen sowie Anlogeschemolo.
Kennzeichnungen und Beschriftungen überprüft.

4 Ziele

Die Strossenbeleuchtungen sind energieeffizient ouszustotten und den geseÌzlichen Richtlinien
onzupossen.

Die öffentliche Beleuchtung soll für zukünftige Technologietrends, wie Smort City, Funktechno-
logien, etc. vorbereitet und genutzt werden können.

Defekte Strossenbeleuchtungen werden in einem Turnus von 30 Togen ersetzt.

lm Ortsteil Brüttisellen sind oktuell rund 500 Beleuchtungspunkte im Einsotz. Dovon werden
jöhrlich rund 100 Kondelober überprüft und gewortet. Der Turnus für die gesomte öffentliche
Beleuchtung betrögt rund 5 Johre. Weiter werden jöhrlich rund l2-.l3 Kondelober ersetzt (An-
nohme: Lebensdouer von 40 Johren bei Beleuchtungsonlogen und 20 Johren bei Leuchten).

5 FinqnzierungöffenllicheBeleuchlung

Die Kosten der Auftrognehmerin setzen sich in der Regel wie folgt zusommen:

5.1 Energiekosten

Die Energiekosten werden oufgrund des gemessenen Verbrouches ermittelt. Sie beinholten
den Energiebezug, die Netznutzung sowie Abgoben und Leistungen on Gemeinwesen ge-
möss dem jeweils gültigen Torif der wwb.

5.2 Unterhollskoslen

Die Unterholtskosten umfossen olle Leistungen gemöss Ziff. 4.1.2 Beleuchtungsreglement des
KonTons Zürich. Die wwb verrechnen sömtliche Leistungen für den Unterholt der öffentlichen
Beleuchtung noch effektivem Aufwond jeweils per 31. Dezember. Es gilt dobei ein Richtwert
von CHF l0'000.00, der mít der Gemeinde Wongen-Brüttisellen jöhrlich im Rohmen des
Budgetprozesses volidiert wird.

5.3 lnvesfitionskosten

Für neue Anlogen ouf Gemeindestrossen wird der Gemeinde Wongen-Brüttisellen von den
wwb ein Kostenvoronschlog zur Genehmigung unterbreitet. Es gelten die Richtwerte gemöss
Anhong.

5.4 Erneuerungskosten

Die Koslen für die Erneuerung von Anlogen werden der Gemeinde Wongen-Brüttisellen sepo-
rot in Rechnung gestellt. Für Erneuerungen verolteter Strossenbeleuchfungen wird der Ge-
meinde Wongen-Brüttisellen von den wwb ein Kostenvoronschlog oufgrund der Richtwerle
gemöss Anhong zur Genehmigung unterbreitet.

5.5 Schodensfölle

Die Kosten für Reporoturen von Schöden oufgrund von Unföllen und Vondolismus werden der
Gemeinde Wongen-Brültisellen seporot noch Regiepreisen in Rechnung gestellt. Noch Mög-
lichkeit werden die Kosten durch die Gemeinde Wongen-Brüttisellen den Verursochern direkt
weiterverrechnet.

3/5



5.ó Konlrolle und Anlogendokumentolion

lm Ortsteil Brüttisellen besteht die Strossenbeleuchtung beiVertrogsobschluss ous 495 Konde-
lobern {Stond per Möz 2021). Für die Kontrolle und Dokumentotion der Beleuchtungsonlogen
konn mit einem Richtwert von CHF 25.00 pro Kondelober und Johr gerechnet werden.

Mossgebend ols Berechnungsgrundloge für die Kosten der Kontrolle und Anlogendokumen-
totion ist die Anzohl Kondelober per 3ì. Dezember des Vorjohres.

5.7 Beleuchfungsonlogen ouf Kontonsslrossen

Die Kosten für Bou. Ersotz und Rückbou sowie Betrieb und Unterholt der Beleuchlungsonlogen
im Eigentum des Kontons Zürich werden noch dem vom Tiefbouomt vorgegebenen Verfoh-
ren gemöss Beleuchtungsreglement des Kontons Zürich obgewickelt und von den wwb direkt
mit dem Konton obgerechnet.

6 Rechnungstellung

Die Rechnungstellung der Energiekosten on die Gemeinde Wongen-Brüttisellen erfolgt mit
periodischen Abrechnungen. Alle Rechnungen sind innert 30 Togen zohlbor.

7 Uberlrogung des Vertrogs

Beide Porteien verpflichten sich, dos vorliegende Vertrogsverhöltnis mit ollen Rechten und
Pflichten ouf einen ollfölligen Rechtsnochfolger zu übertrogen.

Rechte und Pflichten ous diesem Vertrog können nur mit Zustimmung der onderen Portei ouf
einen Dritten übertrogen werden. Jede Portei konn einen Rechtsnochfolger oblehnen, wenn
dieser nicht in der Loge ist, die vertroglichen Verpflichtungen zu erfüllen.

I Verlrogsdouer

Die vorliegende Vereinborung tritt om l. Jonuor 2022in KrofÍ und ist ouf unbestimmle Douer
obgeschlossen.

Die Vertrogsporteien können den Vertrog jedezeit unter Einholtung einer einjöhrigen Kündi-
gungsfrist ouf dos Johresende schriftlich kündigen. Erstmols ist die Kündigung per 31. Dezem-
ber 2025 möglich.

Die vertrogsgemösse Auflösung des Vertrogs erfolgt beiderseits entschödigungslos.

9 Verfrogsönderungen

Vertrogsönderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform und sind von beiden Porteien
zu untezeichnen.
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l0 Gerichlsstond, onwendbores Recht

Der Vertrog untersteht Schweizer Recht. BeiStreitigkeiten im Zusommenhong mit diesem Ver-
trog vereinboren die Porteien Zürich ols ousschliesslichen Gerichtsslond.

Gemeindeprösidentin Geschöftsleiterin Prösident

VERWALTUNGSRAT
WERKE WANGEN-BRÜTTISELLEN

Betriebsleiter

GEMEINDERAT
WANGEN-BRÜTTßELLEN

Morlis Dürst

Wongen-Brüttisellen. ....

l+ Ì>rn er,
Heidi Duttweiler

2 2, il0l/. 2021

Rolond N Christoph tzger

wo n g e n-Br üt¡ir"tt.^, -/ :4 ?-%

Anhong:
- RichlwertefürKostenvoronschlog

sts



Gemeinde

Wqngen-Brültisellen

Anhong zum GRB vom22. November202l

RICHTWERTE FÜR KOSTENVORANSCHLAG
(Anhong zu Vereinborung belreffend die öffentliche Beleuchtung)

Material (CHF / Stk.)

Arbeitsa ufwa nd (CHF / Stk.)

Tota I

Ortsteil Brüttisellen
Pro Jahr Betrag

t2.5 8'750.00
t2.5 3'000.00

LL'750.00

Leuchtenersatz
Ans a tz

700.00

240.OO

Material (cHF / stk.)

Arbeitsa ufwa nd (CHF / Stk.)

Total

Ortsteil Brüttisellen
Pro Jahr Betrag

L2.5 22'500.00
1.2.5 L1'500.00

34'000.00

Beleuchtungsanlage

Ans a tz

L'800.00

920.00

Rohranlage / Kabel/ Fundamente / Tiefbau

Ansatz

300.00
3'100.00

Tiefbau (CHF / m)

Arbeit / Materia I (CHF / Stk.)

Tota I

Ortsteil Brüttisellen
Pro Jahr Betrag

500.0 L50'000.00
t2.5 38'750.00

L88'750.00


